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Der Darlehensvertrag in Portugal / O Contrato de mútuo em Portugal 
Stichwörter: Kreditvertrag, Darlehen, Portugal, Anwalt, Beratung 

 
I. Einführung 
Der „Contrato de mútuo“ (vgl. Art. 1142 – 
1151 Código Civil) umfasst das Gelddarle-
hen, als auch das Sachdarlehen (vgl. auch 
488 I und 607 des deutschen BGB). Größe-
re Bedeutung genießen die Geld-
Darlehensverträge, wonach sich der Dar-
lehensgeber verpflichtet, dem Darlehens-
nehmer einen Geldbetrag in der verein-
barten Höhe zur Verfügung zu stellen. 
Umgekehrt ist der Darlehensnehmer ver-
pflichtet, den geschuldeten Zins zu zahlen 
(wobei auch unentgeltliche Darlehensver-
träge abgeschlossen werden können = 
Privatautonomie) und bei Fälligkeit das 
zur Verfügung gestellte Darlehen zurück 
zu erstatten. 
 
II. Besonderheit des portugiesischen 
Rechts 
Eine Besonderheit des portugiesischen 
Rechts liegt darin, dass gemäß Art. 1143 
1. HS Código Civil der Darlehensvertrag 
über eine Darlehenssumme, die 20.000 
Euro übersteigt, nur formwirksam ist, 
wenn er notariell beurkundet worden ist. 
Übersteigt die Darlehenssumme 2.000 
Euro, so muss der Darlehensvertrag 
schriftlich mit der Unterschrift des Darle-
hensnehmers abgeschlossen werden, Art. 
1143 2. HS Código Civil. 
 

  
Um spätere Beweisschwierigkeiten zu 
vermeiden, sollten Sie einen Darlehensver-
trag auch über einen geringeren Betrag als 
2000 Euro – sei es in Portugal oder in 
Deutschland – stets schriftlich vereinba-
ren. Sollten Sie einen Darlehensvertrag in 
Portugal abschließen, empfiehlt es sich, 
diesen in portugiesischer Sprache abzufas-
sen. 
 
III. Anwendbares Recht 
Beachten Sie: Wenn Sie einen Darlehens-
vertrag abschließen, unterliegt dieser 
grundsätzlich dann portugiesischem Recht, 
wenn der Darlehensgeber in Portugal sei-
nen gewöhnlichen Wohnsitz bzw. Haupt-
verwaltung hat (auf die Staatsangehörig-
keit kommt es nicht an!), vgl. Art. 4 II des 
Römischen EWG-Übereinkommens über 
das auf vertragliche Schulverhältnisse an-
zuwendenden Recht. 
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